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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (66. Novelle zum ASVG) 

Sonstige Teilversicherung Sonstige Teilversicherung 
§ 8. (1) Nur in den nachstehend angeführten Versicherungen sind überdies 

auf Grund dieses Bundesgesetzes versichert (teilversichert): 
§ 8. (1) Nur in den nachstehend angeführten Versicherungen sind überdies 

auf Grund dieses Bundesgesetzes versichert (teilversichert): 
 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 
 3. in der Unfallversicherung hinsichtlich der nachstehend bezeichneten 

Tätigkeiten (Beschäftigungsverhältnisse): 
 3. in der Unfallversicherung hinsichtlich der nachstehend bezeichneten 

Tätigkeiten (Beschäftigungsverhältnisse): 
 a) alle selbständig Erwerbstätigen, die 
 - Mitglieder einer Wirtschaftskammer oder 
 - in der Kranken- oder Pensionsversicherung gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 

GSVG pflichtversichert oder 
 - in der Krankenversicherung gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 GSVG pflicht-

versichert 
 sind; ferner die Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft bzw. 
einer offenen Erwerbsgesellschaft, die persönlich haftenden Gesellschaf-
ter einer Kommanditgesellschaft bzw. einer Kommandit-
Erwerbsgesellschaft und die zu Geschäftsführern bestellten Gesellschaf-
ter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sofern diese Gesellschaf-
ten Mitglieder einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft sind; 

 a) alle selbständig Erwerbstätigen, die 
 - Mitglieder einer Wirtschaftskammer oder 
 - in der Kranken- oder Pensionsversicherung gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 

GSVG pflichtversichert oder 
 - in der Krankenversicherung gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 GSVG pflicht-

versichert 
sind; ferner die Gesellschafter/Gesellschafterinnen einer offenen Gesell-
schaft, die unbeschränkt haftenden Gesellschafter/Gesellschafterinnen ei-
ner Kommanditgesellschaft und die zu Geschäftsführern bestellten Ge-
sellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sofern diese Ge-
sellschaften Mitglieder einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft sind; 

 b) die der Kammer der Wirtschaftstreuhänder auf Grund einer Berufsbe-
fugnis nach der Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung, 
BGBl. Nr. 125/1955, angehörenden Mitglieder einschließlich der Ge-
sellschafter einer offenen Handelsgesellschaft, der persönlich haften-
den Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft, der Gesellschafter 
einer offenen Erwerbsgesellschaft und der persönlich haftenden Ge-
sellschafter einer Kommandit-Erwerbsgesellschaft, sofern 

 b) die der Kammer der Wirtschaftstreuhänder auf Grund einer Berufsbe-
fugnis nach der Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung, 
BGBl. Nr. 125/1955, angehörenden Mitglieder einschließlich der Ge-
sellschafter/Gesellschafterinnen einer offenen Gesellschaft und der 
unbeschränkt haftenden Gesellschafter/Gesellschafterinnen einer 
Kommanditgesellschaft sofern 

 aa) und bb) unverändert.  aa) und bb) unverändert. 
 c) bis e) unverändert.  c) bis e) unverändert. 
 g) Einzelorgane und Mitglieder von Kollektivorganen der gesetzlichen 

beruflichen Vertretungen sowie der kollektivvertragsfähigen Berufs-
 g) Einzelorgane und Mitglieder von Kollektivorganen der gesetzlichen 

beruflichen Vertretungen sowie der kollektivvertragsfähigen Berufs-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
vereinigungen der Dienstnehmer und der Dienstgeber, der Landwirt-
schaftskammern, der Kammer der Wirtschaftstreuhänder, des Öster-
reichischen Hebammengremiums, des Tiroler Skilehrerverbandes, der 
Tierärztekammer und der Österreichischen Dentistenkammer, die auf-
grund der diese Vertretung regelnden Vorschriften bzw. aufgrund des 
Statuts der Berufsvereinigung gewählt oder sonst bestellt sind, in Aus-
übung der ihnen aufgrund ihrer Funktion obliegenden Pflichten, so-
weit nicht eine landesgesetzliche Regelung über Unfallfürsorge be-
steht; 

vereinigungen der Dienstnehmer und der Dienstgeber, der Landwirt-
schaftskammern, der Kammer der Wirtschaftstreuhänder, des Öster-
reichischen Hebammengremiums, des Tiroler Skilehrerverbandes, des 
Salzburger Berufs-Schi- und Snowbordlehrerverbandes und der Tier-
ärztekammer, die aufgrund der diese Vertretung regelnden Vorschrif-
ten bzw. aufgrund des Statuts der Berufsvereinigung gewählt oder 
sonst bestellt sind, in Ausübung der ihnen aufgrund ihrer Funktion 
obliegenden Pflichten, soweit nicht eine landesgesetzliche Regelung 
über Unfallfürsorge besteht; 

 h) bis k) unverändert.  h) bis k) unverändert. 
 4. und 5. unverändert.  4. und 5. unverändert. 

(2) bis (6) unverändert. (2) bis (6) unverändert. 
Örtliche Zuständigkeit der Gebietskrankenkassen Örtliche Zuständigkeit der Gebietskrankenkassen 

§ 30. (1) bis (3) unverändert. § 30. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Für die nach § 8 Abs. 1 lit. c Pflichtversicherten und für Personen, die 

mit Dienstleistungsscheck entlohnt werden, richtet sich die örtliche Zuständigkeit 
der Gebietskrankenkasse nach dem Wohnsitz des Versicherten; ist ein solcher 
nicht gegeben, ist die Wiener Gebietskrankenkasse örtlich zuständig. 

(4) Für die nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. c Pflichtversicherten und für Personen, 
die mit Dienstleistungsscheck entlohnt werden, richtet sich die örtliche Zustän-
digkeit der Gebietskrankenkasse nach dem Wohnsitz des Versicherten; ist ein 
solcher nicht gegeben, ist die Wiener Gebietskrankenkasse örtlich zuständig. 

(5) unverändert. (5) unverändert. 

3. UNTERABSCHNITT 3. UNTERABSCHNITT 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

§ 31. (1) bis (2) unverändert. § 31. (1) bis (2) unverändert. 
(3) Zu den Aufgaben im Sinne des Abs. 2 Z 1 gehören: (3) Zu den Aufgaben im Sinne des Abs. 2 Z 1 gehören: 

 1. bis 8. unverändert.  1. bis 8. unverändert. 
 9. die Erstellung von Richtlinien zur Regelung der dienst-, besoldungs- und 

pensionsrechtlichen Verhältnisse der Bediensteten der Versicherungsträ-
ger und des Hauptverbandes und der Abschluß der Kollektivverträge für 
die Versicherungsträger mit Ausnahme der Festsetzung der Mittel für 
Dienstordnungs-Pensionen nach § 460b und des Sicherungsbeitrages 
nach § 460c. In diesen Richtlinien bzw. Kollektivverträgen ist ein Zu-
satzbeitrag zum Sicherungsbeitrag nach § 460c festzusetzen; bei der Fest-
legung der Höhe dieses Zusatzbeitrages ist Bedacht zu nehmen 

 9. die Erstellung von Richtlinien zur Regelung der dienst-, besoldungs- und 
pensionsrechtlichen Verhältnisse der Bediensteten der Versicherungsträ-
ger und des Hauptverbandes und der Abschluß der Kollektivverträge für 
die Versicherungsträger mit Ausnahme der Festsetzung der Mittel für 
Dienstordnungs-Pensionen nach § 460b und des Sicherungsbeitrages 
nach § 460c. In diesen Richtlinien bzw. Kollektivverträgen ist ein Zu-
satzbeitrag zum Sicherungsbeitrag nach § 460c festzusetzen; bei der 
Festlegung der Höhe dieses Zusatzbeitrages ist Bedacht zu nehmen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 a) auf § 13a des Pensionsgesetzes 1965; 
 b) auf die Beitragssätze für die Dienstordnungs-Pension in den letzten 

sechs Monaten vor dem Stichtag für die Eigen- oder Hinterbliebenen-
pension oder für die Eigenpension, von der die Hinterbliebenenpensi-
on abgeleitet wird, wenn der jeweilige Stichtag vor dem 1. Jänner 
2005 liegt und in diesem Zeitraum Anspruch auf einen monatlichen 
Bezug bestand, der die damals geltende monatliche Höchstbeitrags-
grundlage überschritten hat. 

Die Richtlinien dürfen den öffentlichen Interessen vom Gesichtspunkt des Sozial-
versicherungsrechtes nicht entgegenstehen und die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit der Versicherungsträger nicht gefährden; 

 a) auf § 13a des Pensionsgesetzes 1965; 
 b) auf die Beitragssätze für die Dienstordnungs-Pension in den letzten 

sechs Monaten vor dem Stichtag für die Eigen- oder Hinterbliebenen-
pension oder für die Eigenpension, von der die Hinterbliebenenpensi-
on abgeleitet wird, wenn der jeweilige Stichtag vor dem 1. Jänner 
2005 liegt und in diesem Zeitraum Anspruch auf einen monatlichen 
Bezug bestand, der die damals geltende monatliche Höchstbeitrags-
grundlage überschritten hat. 

Des Weiteren sind darin besondere Fördermaßnahmen für Frauen im Sinne der 
§§ 11 bis 11d des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes (B-GlBG), BGBl. 
Nr. 100/1993, vorzusehen. § 12 Abs. 1 und 2 B-GlBG ist mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass der Hauptverband für sich und jeweils für die Versicherungsträ-
ger berichtet. Die Richtlinien dürfen den öffentlichen Interessen vom Gesichts-
punkt des Sozialversicherungsrechtes nicht entgegenstehen und die wirtschaftli-
che Leistungsfähigkeit der Versicherungsträger nicht gefährden; 

 10. bis 14. unverändert.  10. bis 14. unverändert. 
(4) bis (12) unverändert. (4) bis (12) unverändert. 

4. Unterabschnitt 4. Unterabschnitt 
Elektronisches Verwaltungssystem Elektronisches Verwaltungssystem 

§ 31a. (1) bis (3) unverändert. § 31a. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Bestandteile des ELSY dürfen für andere als Sozialversicherungszwecke 

nur mit bundesgesetzlicher Ermächtigung und nur so weit verwendet werden, als 
dies mit dem Zweck des ELSY nicht unvereinbar (§ 6 Abs. 1 Z 2 DSG 2000) ist. 
Zu Fragen der Unvereinbarkeit neuer Verwendungszwecke sowie zu Fragen der 
Speicherung von Daten auf den innerhalb des ELSY zu verwendenden Chipkar-
ten ist der Datenschutzrat unter Setzung einer angemessenen Frist anzuhören. 

(4) Bestandteile des ELSY dürfen für andere als Sozialversicherungszwecke 
nur mit bundesgesetzlicher Ermächtigung und nur so weit verwendet werden, als 
dies mit dem Zweck des ELSY nicht unvereinbar (§ 6 Abs. 1 Z 2 DSG 2000) ist. 
Zu Fragen der Unvereinbarkeit neuer Verwendungszwecke sowie zu Fragen der 
Speicherung von Daten auf den innerhalb des ELSY zu verwendenden Chipkar-
ten ist der Datenschutzrat unter Setzung einer angemessenen Frist anzuhören. 
Bestandteile des ELSY dürfen für folgende Zwecke verwendet werden: 

  1. Prüfung von Ansprüchen gegen Krankenfürsorgeeinrichtungen nach § 2 
Abs. 1 Z 2 B-KUVG; 

  2. Prüfung von Ansprüchen gegen Sozialhilfeträger nach landesgesetzli-
chen Vorschriften. 

 Der durch die Verwendung von Bestandteilen des ELSY für diese Zwecke ent-
stehende Aufwand ist dem Hauptverband jeweils nach Maßgabe einer vertragli-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
chen Regelung zu vergüten. 

(5) und (6) unverändert. (5) und (6) unverändert. 
Haftung für Beitragsschuldigkeiten Haftung für Beitragsschuldigkeiten 

§ 67. (1) bis (3) unverändert. § 67. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Wird ein Betrieb übereignet, so haftet der Erwerber für Beiträge, die sein 

Vorgänger zu zahlen gehabt hätte, unbeschadet der fortdauernden Haftung des 
Vorgängers sowie der Haftung des Betriebsnachfolgers nach § 1409 ABGB unter 
Bedachtnahme auf § 1409 a ABGB und der Haftung des Erwerbers nach § 25 des 
Handelsgesetzbuches für die Zeit von höchstens zwölf Monaten vom Tag des 
Erwerbes zurückgerechnet. Im Fall einer Anfrage beim Versicherungsträger haf-
tet er jedoch nur mit dem Betrag, der ihm als Rückstand ausgewiesen worden ist. 

(4) Wird ein Betrieb übereignet, so haftet der Erwerber für Beiträge, die sein 
Vorgänger zu zahlen gehabt hätte, unbeschadet der fortdauernden Haftung des 
Vorgängers sowie der Haftung des Betriebsnachfolgers nach § 1409 ABGB unter 
Bedachtnahme auf § 1409 a ABGB und der Haftung des Erwerbers nach § 38 
des Unternehmensgesetzbuches (UGB), dRGBl. S. 219/1897, für die Zeit von 
höchstens zwölf Monaten vom Tag des Erwerbes zurückgerechnet. Im Fall einer 
Anfrage beim Versicherungsträger haftet er jedoch nur mit dem Betrag, der ihm 
als Rückstand ausgewiesen worden ist. 

(5) bis (9) unverändert. (5) bis (9) unverändert. 
(10) Die zur Vertretung juristischer Personen oder Personenhandelsgesell-

schaften (offene Handelsgesellschaft, offene Erwerbsgesellschaft, Kommanditge-
sellschaft, Kommandit-Erwerbsgesellschaft) berufenen Personen und die gesetzli-
chen Vertreter natürlicher Personen haften im Rahmen ihrer Vertretungsmacht 
neben den durch sie vertretenen Beitragsschuldnern für die von diesen zu entrich-
tenden Beiträge insoweit, als die Beiträge infolge schuldhafter Verletzung der den 
Vertretern auferlegten Pflichten nicht eingebracht werden können. Vermögens-
verwalter haften, soweit ihre Verwaltung reicht, entsprechend. 

(10) Die zur Vertretung juristischer Personen oder Personenhandelsgesell-
schaften (offene Gesellschaft, Kommanditgesellschaft) berufenen Personen und 
die gesetzlichen Vertreter natürlicher Personen haften im Rahmen ihrer Vertre-
tungsmacht neben den durch sie vertretenen Beitragsschuldnern für die von die-
sen zu entrichtenden Beiträge insoweit, als die Beiträge infolge schuldhafter 
Verletzung der den Vertretern auferlegten Pflichten nicht eingebracht werden 
können. Vermögensverwalter haften, soweit ihre Verwaltung reicht, entspre-
chend. 

Aufrechnung Aufrechnung 
§ 103. (1) bis (3) unverändert. § 103. (1) bis (3) unverändert. 
 (4) Das Service-Entgelt nach § 31c Abs. 2 und 3 ist mit Leistungen nach 

dem Kinderbetreuungsgeldgesetz aufzurechnen. 
Anspruchsberechtigung während der Dauer der Versicherung und nach dem 

Ausscheiden aus der Versicherung 
Anspruchsberechtigung während der Dauer der Versicherung und nach 

dem Ausscheiden aus der Versicherung 
§ 122. (1) unverändert. § 122. (1) unverändert. 
(2) Für Versicherungsfälle, die nach dem Ende der Versicherung oder nach 

Ablauf des im Abs. 1 lit. b bezeichneten Zeitraumes eintreten, sind Leistungen, 
und zwar auch für Familienangehörige, nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen zu gewähren: 

(2) Für Versicherungsfälle, die nach dem Ende der Versicherung oder nach 
Ablauf des im Abs. 1 lit. b bezeichneten Zeitraumes eintreten, sind Leistungen, 
und zwar auch für Familienangehörige, nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen zu gewähren: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. unverändert.  1. unverändert. 
 2. an Personen, die innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem Ausschei-

den aus der durch eine Beschäftigung (ein Lehr- oder Ausbildungsver-
hältnis) begründeten Pflichtversicherung mindestens 26 Wochen oder 
unmittelbar vorher mindestens sechs Wochen versichert waren und 
sogleich nach dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung erwerbslos 
geworden sind, wenn der Versicherungsfall während der Erwerbslosig-
keit und binnen drei Wochen nach dem Ausscheiden aus der Pflichtversi-
cherung eintritt. War der Versicherte im Zeitpunkt des Ausscheidens aus 
der Pflichtversicherung infolge Krankheit arbeitsunfähig oder bestand zu 
diesem Zeitpunkt Anspruch auf Wochengeld, so beginnt die Frist von 
drei Wochen erst ab dem Erlöschen des Anspruches auf Krankengeld 
(Anstaltspflege) bzw. Wochengeld zu laufen. Die Frist von drei Wochen 
verlängert sich 

 2. an Personen, die innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem Ausschei-
den aus der durch eine Beschäftigung (ein Lehr- oder Ausbildungsver-
hältnis) begründeten Pflichtversicherung mindestens 26 Wochen oder 
unmittelbar vorher mindestens sechs Wochen versichert waren und 
sogleich nach dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung erwerbslos 
geworden sind, wenn der Versicherungsfall während der Erwerbslosig-
keit und binnen sechs Wochen nach dem Ausscheiden aus der Pflicht-
versicherung eintritt. War der Versicherte im Zeitpunkt des Ausschei-
dens aus der Pflichtversicherung infolge Krankheit arbeitsunfähig oder 
bestand zu diesem Zeitpunkt Anspruch auf Wochengeld, so beginnt die 
Frist von sechs Wochen erst ab dem Erlöschen des Anspruches auf 
Krankengeld (Anstaltspflege) bzw. Wochengeld zu laufen. Die Frist von 
sechs Wochen verlängert sich 

 a) um die Dauer eines Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund der 
Bestimmungen des Wehrgesetzes 1990 - ausgenommen um Zeiten ei-
ner Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e und Z 5 - bzw. ei-
nes auf Grund der Bestimmungen des Zivildienstgesetzes zu leisten-
den ordentlichen oder außerordentlichen Zivildienstes bzw. eines Aus-
landsdienstes gemäß § 12 b des Zivildienstgesetzes; 

 a) um die Dauer eines Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund der 
Bestimmungen des Wehrgesetzes 1990 - ausgenommen um Zeiten ei-
ner Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e und Z 5 - bzw. ei-
nes auf Grund der Bestimmungen des Zivildienstgesetzes zu leisten-
den ordentlichen oder außerordentlichen Zivildienstes bzw. eines 
Auslandsdienstes gemäß § 12 b des Zivildienstgesetzes; 

 b) um jenen Zeitraum, um den die Dauer des Anspruchsverlustes auf 
Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe gemäß den §§ 10, 11 bzw. 25 
Abs. 2 AlVG über die Frist von drei Wochen hinausgeht; 

 b) um jenen Zeitraum, um den die Dauer des Anspruchsverlustes auf 
Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe gemäß den §§ 10, 11 bzw. 25 
Abs. 2 AlVG über die Frist von sechs Wochen hinausgeht; 

 3. und 4. unverändert  3. und 4. unverändert 
(3) bis (5) unverändert. (3) bis (5) unverändert. 

3. UNTERABSCHNITT 3. UNTERABSCHNITT 
Krankengeld Krankengeld 

Anspruchsberechtigung Anspruchsberechtigung 
§ 138. (1) Pflichtversicherte sowie aus der Pflichtversicherung ausgeschie-

dene nach § 122 Anspruchsberechtigte haben aus dem Versicherungsfall der 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit vom vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit an 
Anspruch auf Krankengeld. 

§ 138. (1) Pflichtversicherte sowie aus der Pflichtversicherung ausgeschie-
dene nach § 122 Anspruchsberechtigte, diese jedoch nur in den ersten drei Wo-
chen dieser Anspruchsberechtigung, haben aus dem Versicherungsfall der Ar-
beitsunfähigkeit infolge Krankheit vom vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit an 
Anspruch auf Krankengeld. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Arbeitsunfällen gleichgestellte Unfälle Arbeitsunfällen gleichgestellte Unfälle 

§ 176. (1) Den Arbeitsunfällen sind Unfälle gleichgestellt, die sich bei nach-
stehenden Tätigkeiten ereignen: 

§ 176. (1) Den Arbeitsunfällen sind Unfälle gleichgestellt, die sich bei nach-
stehenden Tätigkeiten ereignen: 

 1. bis 4. unverändert.  1. bis 4. unverändert. 
 5. beim Besuch beruflicher Schulungs(Fortbildungs)kurse, soweit dieser 

Besuch geeignet ist, das berufliche Fortkommen des Versicherten zu för-
dern, ferner bei der Teilnahme an Lehrabschlußprüfungen, an Ausbilder-
prüfungen gemäß § 29a des Berufsausbildungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 142/1969, sowie Meisterprüfungen und sonstigen Befähi-
gungs- und Konzessionsprüfungen, deren Ablegung eine Voraussetzung 
für die selbständige Erwerbstätigkeit ist, die die Mitgliedschaft nach § 1 
Abs. 1 des Handelskammergesetzes, BGBl. Nr. 182/1946, begründet oder 
bei der Teilnahme an Prüfungen im Bereich der Land- und Forstwirt-
schaft, die mit der Ausübung dieser Erwerbstätigkeit in Zusammenhang 
stehen, und an beruflichen Wettbewerbsveranstaltungen einer Interessen-
vertretung der Dienstnehmer oder Dienstgeber; 

 5. beim Besuch beruflicher Schulungs(Fortbildungs)kurse, soweit dieser 
Besuch geeignet ist, das berufliche Fortkommen des Versicherten zu 
fördern, ferner bei der Teilnahme an Lehrabschlußprüfungen, an Ausbil-
derprüfungen gemäß § 29a des Berufsausbildungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 142/1969, sowie Meisterprüfungen und sonstigen Befähi-
gungs- und Konzessionsprüfungen, deren Ablegung eine Voraussetzung 
für die selbständige Erwerbstätigkeit ist, die die Mitgliedschaft nach § 1 
Abs. 2 des Wirtschaftskammergesetzes 1998, BGBl. I Nr. 103, begrün-
det oder bei der Teilnahme an Prüfungen im Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft, die mit der Ausübung dieser Erwerbstätigkeit in Zu-
sammenhang stehen, und an beruflichen Wettbewerbsveranstaltungen 
einer Interessenvertretung der Dienstnehmer oder Dienstgeber; 

 6. bis 10. unverändert.  6. bis 10. unverändert. 
 11. bei Tätigkeiten im Rahmen der Schülermitverwaltung bzw. der Schulge-

meinschaftsausschüsse im Sinne der §§ 58, 59, 64 und 65 des Schulunter-
richtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986, sowie im Rahmen der überschuli-
schen Schülervertretung im Sinne des Bundesgesetzes über die Einrich-
tung einer überschulischen Schülervertretung, BGBl. Nr. 56/1981; 

 11. bei Tätigkeiten im Rahmen der Schülermitverwaltung bzw. der Schul-
gemeinschaftsausschüsse im Sinne der §§ 58, 59, 64 und 65 des Schul-
unterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986, sowie im Rahmen der über-
schulischen Schülervertretung im Sinne des Schülervertretungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 284/1990; 

 12. bei Tätigkeiten in den Organen der Österreichischen Hochschülerschaft 
im Sinne des Hochschülerschaftsgesetzes 1973, BGBl. Nr. 309; 

 12. bei Tätigkeiten in den Organen der Österreichischen Hochschülerschaft 
im Sinne des Hochschülerschaftsgesetzes 1998, BGBl. I Nr. 22/1999; 

 13. bei der Teilnahme an Lehrabschlußprüfungen, an Ausbilderprüfungen 
gemäß § 29a des Berufsausbildungsgesetzes, sowie Meisterprüfungen 
und sonstigen Befähigungs- und Konzessionsprüfungen, deren Ablegung 
eine Voraussetzung für die selbständige Erwerbstätigkeit ist, die die Mit-
gliedschaft nach § 1 Abs. 1 des Handelskammergesetzes begründet, oder 
bei der Teilnahme an Prüfungen im Bereich der Land- und Forstwirt-
schaft, die mit der Ausübung dieser Erwerbstätigkeit in Zusammenhang 
stehen, im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, sofern die Teilnahme 
an diesen Prüfungen nicht in den Anwendungsbereich der Z 5 oder 8 
fällt. 

 13. bei der Teilnahme an Lehrabschlußprüfungen, an Ausbilderprüfungen 
gemäß § 29a des Berufsausbildungsgesetzes, sowie Meisterprüfungen 
und sonstigen Befähigungs- und Konzessionsprüfungen, deren Able-
gung eine Voraussetzung für die selbständige Erwerbstätigkeit ist, die 
die Mitgliedschaft nach § 1 Abs. 2 des Wirtschaftskammergesetzes 1998 
begründet, oder bei der Teilnahme an Prüfungen im Bereich der Land- 
und Forstwirtschaft, die mit der Ausübung dieser Erwerbstätigkeit in 
Zusammenhang stehen, im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, so-
fern die Teilnahme an diesen Prüfungen nicht in den Anwendungsbe-
reich der Z 5 oder 8 fällt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Soziale Maßnahmen der Rehabilitation Soziale Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 201. (1) unverändert. § 201. (1) unverändert. 
(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 
(4) Als Maßnahme im Sinne des Abs. 1 kann der Unfallversicherungsträger 

überdies durch die Gewährung von Zuschüssen an die in Betracht kommenden 
Einrichtungen einer Gemeinde, einer Gebietskörperschaft, des Arbeitsmarktservi-
ce, des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen, eines Sozialversiche-
rungsträgers sowie einer gesetzlichen beruflichen Vertretung der Dienstgeber und 
Dienstnehmer die Beschäftigung des Versehrten in einer geschützten Werkstätte 
bzw. in einer Einrichtung der Beschäftigungstherapie fördern. 

(4) Als Maßnahme im Sinne des Abs. 1 kann der Unfallversicherungsträger 
überdies durch die Gewährung von Zuschüssen an die in Betracht kommenden 
Einrichtungen einer Gemeinde, einer Gebietskörperschaft, des Arbeitsmarktser-
vice, des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen, eines Sozialversiche-
rungsträgers sowie einer gesetzlichen beruflichen Vertretung der Dienstgeber 
und Dienstnehmer die Beschäftigung des Versehrten in einem Integrativen Be-
trieb und in einer Einrichtung der Beschäftigungstherapie fördern. 

(5) unverändert. (5) unverändert. 
Anfall der Versehrtenrente Anfall der Versehrtenrente 

§ 204. (1) unverändert. § 204. (1) unverändert. 
(2) Den in der Unfallversicherung gemäß § 7 Z. 2 lit. a und Z. 3 lit. b teilver-

sicherten Personen fällt die Versehrtenrente vom Tage nach dem Wegfall der 
durch den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit verursachten Arbeitsunfähig-
keit, wenn aber der Gehaltsbezug früher eingestellt wird, vom Tage nach dessen 
Einstellung an. 

(2) Den in der Unfallversicherung gemäß § 7 Z. 2 lit. a und Z. 3 lit. b teil-
versicherten Personen, sofern sie keinen Anspruch auf Krankengeld haben (§ 472 
Abs. 3 erster Satz), fällt die Versehrtenrente vom Tage nach dem Wegfall der 
durch den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit verursachten Arbeitsunfähig-
keit, wenn aber der Gehaltsbezug früher eingestellt wird, vom Tage nach dessen 
Einstellung an. 

(3) bis (5) unverändert. (3) bis (5) unverändert. 
Schadenersatzpflicht und Haftung bei juristischen Personen Schadenersatzpflicht und Haftung bei juristischen Personen 

§ 335. (1) Die Bestimmungen der §§ 333 und 334 sind auch anzuwenden, 
wenn der Dienstgeber eine juristische Person, eine offene Handelsgesellschaft 
bzw. offene Erwerbsgesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft bzw. Kom-
mandit-Erwerbsgesellschaft ist und der Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit 
vorsätzlich - bei der Anwendung des § 334 auch grob fahrlässig - durch ein Mit-
glied des geschäftsführenden Organes der juristischen Person oder durch einen 
persönlich haftenden Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft bzw. offe-
nen Erwerbsgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft bzw. Kommandit-
Erwerbsgesellschaft verursacht worden ist. 

§ 335. (1) Die Bestimmungen der §§ 333 und 334 sind auch anzuwenden, 
wenn der Dienstgeber eine juristische Person, eine offene Gesellschaft oder eine 
Kommanditgesellschaft ist und der Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit vor-
sätzlich - bei der Anwendung des § 334 auch grob fahrlässig - durch ein Mitglied 
des geschäftsführenden Organes der juristischen Person oder durch    einen unbe-
schränkt haftenden Gesellschafter/eine unbeschränkt haftende Gesellschafterin 
einer offenen Gesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft verursacht worden 
ist. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aufgaben der Unabhängigen Heilmittelkommission Aufgaben der Unabhängigen Heilmittelkommission 

§ 351i. (1) bis (3) unverändert. § 351i. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Die Unabhängige Heilmittelkommission hat die Entscheidung des 

Hauptverbandes, 
(4) Die Unabhängige Heilmittelkommission hat die Entscheidung des 

Hauptverbandes, 
 1. mit der der Antrag auf Aufnahme in den Erstattungskodex abgelehnt 

wurde oder 
 1. mit der der Antrag auf Aufnahme in den Erstattungskodex abgelehnt 

wurde oder 
 2. mit der eine Arzneispezialität aus dem Erstattungskodex gestrichen wer-

den soll oder 
 2. mit der eine Arzneispezialität aus dem Erstattungskodex gestrichen 

werden soll oder 
 3. mit der die Verschreibbarkeit einer Arzneispezialität geändert werden 

soll, 
 3. mit der die Verschreibbarkeit einer Arzneispezialität geändert werden 

soll, 
aufzuheben, wenn der Hauptverband im Verfahren sein Ermessen überschritten 
oder nicht nachvollziehbar ausgeübt hat; dabei sind alle in der Beschwerde vor-
gebrachten Argumente zu würdigen. Der Hauptverband hat sodann innerhalb von 
120 Tagen nach Zustellung der Aufhebungsentscheidung neu zu entscheiden, 
widrigenfalls der Antrag als angenommen gilt oder die Arzneispezialität wieder 
in den Erstattungskodex aufzunehmen ist oder die Einschränkung der Verschreib-
barkeit aufzuheben ist. Der Hauptverband ist bei seiner neuerlichen Entscheidung 
an die in der Aufhebungsentscheidung geäußerte Auffassung der Unabhängigen 
Heilmittelkommission gebunden. 

aufzuheben, wenn der Hauptverband im Verfahren sein Ermessen überschritten 
oder nicht nachvollziehbar ausgeübt hat; dabei sind alle in der Beschwerde vor-
gebrachten Argumente zu würdigen. Der Hauptverband hat sodann innerhalb von 
120 Tagen nach Zustellung der Aufhebungsentscheidung neu zu entscheiden, 
widrigenfalls der Antrag als angenommen gilt oder die Arzneispezialität wieder 
in den Erstattungskodex aufzunehmen ist oder die Einschränkung der Ver-
schreibbarkeit aufzuheben ist. Für die Zeit der Einholung eines unabhängigen 
Expertengutachtens auf Betreiben des antragstellenden vertriebsberechtigten 
Unternehmens nach Maßgabe der Verordnung nach § 351g wird der Lauf der 
Frist von 120 Tagen gehemmt. Wird jedoch eine Feststellung des Hauptverban-
des zur Erstattungsfähigkeit einer Arzneispezialität nach § 351c Abs. 1 aufgeho-
ben, beginnen mit dem Tag der Zustellung der Aufhebungsentscheidung an den 
Hauptverband die Fristen nach §§ 351c Abs. 1 zweiter Satz und 351c Abs. 7 Z 1 
neu zu laufen. Der Hauptverband ist bei seiner neuerlichen Entscheidung an die 
in der Aufhebungsentscheidung geäußerte Auffassung der Unabhängigen Heil-
mittelkommission gebunden. 

(5) und (6) unverändert. (5) und (6) unverändert. 
Unfallmeldung Unfallmeldung 

§ 363. (1) Die Dienstgeber und die sonstigen meldepflichtigen Personen oder 
Stellen (§§ 33 bis 37, 39) haben jeden Arbeitsunfall, durch den eine unfallversi-
cherte Person getötet oder mehr als drei Tage völlig oder teilweise arbeitsunfähig 
geworden ist, längstens binnen fünf Tagen dem zuständigen Träger der Unfallver-
sicherung auf einem von diesem aufzulegenden Vordruck in dreifacher Ausferti-
gung zu melden. Auf die gleiche Weise haben die meldepflichtigen Personen 

§ 363. (1) Die Dienstgeber und die sonstigen meldepflichtigen Personen o-
der Stellen (§§ 33 bis 37, 39) haben jeden Arbeitsunfall, durch den eine unfall-
versicherte Person getötet oder mehr als drei Tage völlig oder teilweise arbeits-
unfähig geworden ist, längstens binnen fünf Tagen dem zuständigen Träger der 
Unfallversicherung auf einem von diesem aufzulegenden Vordruck in dreifacher 
Ausfertigung zu melden. Auf die gleiche Weise haben die meldepflichtigen Per-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(Stellen) die Berufskrankheit eines Unfallversicherten binnen fünf Tagen nach 
dem Beginn der Krankheit (§ 120 Abs. 1 Z 1) dem zuständigen Träger der Un-
fallversicherung zu melden. 

sonen (Stellen) die Berufskrankheit eines Unfallversicherten binnen fünf Tagen 
nach dem Beginn der Krankheit (§ 120 Abs. 1 Z 1) dem zuständigen Träger der 
Unfallversicherung zu melden. Im Falle einer Arbeitskräfteüberlassung obliegen 
diese Meldepflichten auch dem/der Beschäftiger/Beschäftigerin nach § 3 Abs. 3 
des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes. 

(2) unverändert. (2) unverändert. 
(3) Der Träger der Unfallversicherung hat eine der bei ihm eingelangten 

Ausfertigungen der Meldung eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit 
unverzüglich weiterzuleiten 

(3) Der Träger der Unfallversicherung hat eine der bei ihm eingelangten 
Ausfertigungen der Meldung eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit 
unverzüglich weiterzuleiten 

 1. an das zuständige Arbeitsinspektorat, wenn der Unfall (die Berufskrank-
heit) den Dienstnehmer eines Betriebes betraf, der nach dem Arbeitsin-
spektionsgesetz, BGBl. Nr. 194/1947, in der jeweils geltenden Fassung 
dem Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion unterliegt; 

 1. an das zuständige Arbeitsinspektorat, wenn der Unfall (die Berufskrank-
heit) den Dienstnehmer eines Betriebes betraf, der nach dem Arbeitsin-
spektionsgesetz 1993, BGBl. Nr. 27, in der jeweils geltenden Fassung 
dem Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion unterliegt; 

 2. an das Verkehrs-Arbeitsinspektorat, wenn der Unfall (die Berufskrank-
heit) den Dienstnehmer eines Betriebes betraf, der nach dem Verkehrs-
Arbeitsinspektionsgesetz, BGBl. Nr. 99/1952, in der jeweils geltenden 
Fassung dem Wirkungsbereich des Verkehrs-Arbeitsinspektorates unter-
liegt; 

 2. an das Verkehrs-Arbeitsinspektorat, wenn der Unfall (die Berufskrank-
heit) den Dienstnehmer eines Betriebes betraf, der nach dem Bundesge-
setz über die Verkehrs-Arbeitsinspektion, BGBl. Nr. 650/1994, in der 
jeweils geltenden Fassung dem Wirkungsbereich des Verkehrs-
Arbeitsinspektorates unterliegt; 

 3. und 4. unverändert.  3. und 4. unverändert. 
(4) unverändert. (4) unverändert. 

Behördliche Erhebung von Arbeitsunfällen Behördliche Erhebung von Arbeitsunfällen 
§ 365. (1) und (2) unverändert. § 365. (1) und (2) unverändert. 
(3) § 16 des Arbeitsinspektionsgesetzes, BGBl. Nr. 143/1974, und § 15 des 

Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetzes, BGBl. Nr. 99/1952, beide in der jeweils 
geltenden Fassung, sowie die auf Grund des § 92 des Landarbeitsgesetzes 1984, 
BGBl. Nr. 287, in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Ausführungsbestim-
mungen werden durch die Abs. 1 und 2 nicht berührt. 

(3) § 21 des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993, BGBl. Nr. 27, und § 21 des 
Bundesgesetzes über die Verkehrs-Arbeitsinspektion, BGBl. Nr. 650/1994, beide 
in der jeweils geltenden Fassung, sowie die auf Grund des § 92 des Landarbeits-
gesetzes 1984, BGBl. Nr. 287, in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Aus-
führungsbestimmungen werden durch die Abs. 1 und 2 nicht berührt. 

Bestellung der Versicherungsvertreter Bestellung der Versicherungsvertreter 
§ 421. (1) Die Versicherungsvertreter sind von den geschäftsführenden Or-

ganen der örtlich und sachlich zuständigen öffentlich-rechtlichen Interessenver-
tretungen der Dienstnehmer und der Dienstgeber unter Bedachtnahme auf ihre 
fachliche Eignung und auf die einzelnen von den entsendeberechtigten Stellen 
jeweils zu vertretenden Berufsgruppen in die Verwaltungskörper der Versiche-

§ 421. (1) Die Versicherungsvertreter sind von den geschäftsführenden Or-
ganen der örtlich und sachlich zuständigen öffentlich-rechtlichen Interessenver-
tretungen der Dienstnehmer und der Dienstgeber unter Bedachtnahme auf ihre 
fachliche Eignung und auf die einzelnen von den entsendeberechtigten Stellen 
jeweils zu vertretenden Berufsgruppen in die Verwaltungskörper der Versiche-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
rungsträger zu entsenden. Die Interessenvertretungen haben die Entsendung nach 
dem Mandatsergebnis der Wahl zu ihrem jeweiligen satzungsgebenden Organ (zB 
Vollversammlung, Hauptversammlung) auf Vorschlag der jeweils wahlwerben-
den Gruppe nach dem System d'Hondt unter sinngemäßer Anwendung von Abs. 2 
dritt- und vorletzter Satz vorzunehmen; sind die Interessenvertretungen mehrerer 
Länder oder eine bundesweite Interessenvertretung zur Entsendung berufen, so 
sind dabei die jeweiligen (bei bundesweiter Zuständigkeit: sämtliche) Landes-
mandatsergebnisse zusammenzuzählen. Soweit die Wirtschaftskammern zur Ent-
sendung berechtigt sind, hat die Nominierung der Versicherungsvertreter nach 
dem Mandatsergebnis der Wahlen zu den Fachorganisationen (Fachvertretungen) 
zu erfolgen. Bestehen solche Interessenvertretungen nicht, so sind die Versiche-
rungsvertreter der Dienstnehmergruppe vom Österreichischen Gewerkschafts-
bund, und zwar von der in Betracht kommenden Gewerkschaft, und die Versiche-
rungsvertreter der Dienstgebergruppe vom Landeshauptmann zu entsenden; er-
streckt sich der Sprengel des Versicherungsträgers auf mehr als ein Land, so sind 
die Versicherungsvertreter der Dienstgebergruppe 

rungsträger zu entsenden. Hiebei ist durch ein ausgewogenes Verhältnis an Ver-
sicherungsvertreterinnen und Versicherungsvertretern auf das Erreichen der 
Geschlechterparität in den Verwaltungskörpern Bedacht zu nehmen. Die Interes-
senvertretungen haben die Entsendung nach dem Mandatsergebnis der Wahl zu 
ihrem jeweiligen satzungsgebenden Organ (zB Vollversammlung, Hauptver-
sammlung) auf Vorschlag der jeweils wahlwerbenden Gruppe nach dem System 
d'Hondt unter sinngemäßer Anwendung von Abs. 2 dritt- und vorletzter Satz 
vorzunehmen; sind die Interessenvertretungen mehrerer Länder oder eine bun-
desweite Interessenvertretung zur Entsendung berufen, so sind dabei die jeweili-
gen (bei bundesweiter Zuständigkeit: sämtliche) Landesmandatsergebnisse zu-
sammenzuzählen. Soweit die Wirtschaftskammern zur Entsendung berechtigt 
sind, hat die Nominierung der Versicherungsvertreter nach dem Mandatsergebnis 
der Wahlen zu den Fachorganisationen (Fachvertretungen) zu erfolgen. Bestehen 
solche Interessenvertretungen nicht, so sind die Versicherungsvertreter der 
Dienstnehmergruppe vom Österreichischen Gewerkschaftsbund, und zwar von 
der in Betracht kommenden Gewerkschaft, und die Versicherungsvertreter der 
Dienstgebergruppe vom Landeshauptmann zu entsenden; erstreckt sich der 
Sprengel des Versicherungsträgers auf mehr als ein Land, so sind die Versiche-
rungsvertreter der Dienstgebergruppe 

 1. bis 4. unverändert.  1. bis 4. unverändert. 
(1a) bis (8) unverändert. (1a) bis (8) unverändert. 

ABSCHNITT IVb ABSCHNITT IVb 
Sozial- und Gesundheitsforum Österreich Sozial- und Gesundheitsforum Österreich 

Einrichtung und Zusammensetzung Einrichtung und Zusammensetzung 
§ 442. (1) unverändert. § 442. (1) unverändert. 
(2) Für je ein Mitglied steht der Wirtschaftskammer Österreich, der Bundes-

arbeitskammer, dem Seniorenrat und der Bundes-Jugendvertretung das Vor-
schlagsrecht zu. Dem Österreichischen Gewerkschaftsbund steht das Vorschlags-
recht für zwei Mitglieder zu, von denen eines auf Vorschlag der Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst zu bestellen ist. Für je ein Mitglied steht der Industriellenver-
einigung, der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, der 
Österreichischen Ärztekammer, der Österreichischen Apothekerkammer, der 
Bundesgesundheitskommission für den Bereich der öffentlichen Spitäler, der 
Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, der Österreichischen 

(2) Für je ein Mitglied steht der Wirtschaftskammer Österreich, der Bundes-
arbeitskammer, dem Seniorenrat und der Bundes-Jugendvertretung das Vor-
schlagsrecht zu. Dem Österreichischen Gewerkschaftsbund steht das Vorschlags-
recht für zwei Mitglieder zu, von denen eines auf Vorschlag der Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst zu bestellen ist. Für je ein Mitglied steht der Industriellen-
vereinigung, der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, 
der Österreichischen Ärztekammer, der Österreichischen Apothekerkammer, der 
Bundesgesundheitskommission für den Bereich der öffentlichen Spitäler, der 
Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, der Österreichischen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bischofskonferenz, dem Evangelischen Oberkirchenrat A. B. und H. B., der Ar-
beitsgemeinschaft der Patientenanwälte, dem Fonds Gesundes Österreich, dem 
Österreichischen Zivilinvalidenverband, dem Kriegsopfer- und Behindertenver-
band Österreich, der ArGe Selbsthilfe Österreich, der Pharmig Vereinigung 
pharmazeutischer Unternehmen, den Medizinischen Universitäten und der Aka-
demie der Wissenschaften das Vorschlagsrecht zu. Weiters haben der Bundesmi-
nister für Finanzen, jede Landesregierung, der Österreichische Städtebund, der 
Österreichische Gemeindebund und jede der im Nationalrat vertretenen politi-
schen Parteien je ein Mitglied vorzuschlagen. Schließlich hat die Bundesministe-
rin für Gesundheit und Frauen einen Gesundheitsökonomen/eine Gesundheits-
ökonomin und ein weiteres Mitglied und der Bundesminister für soziale Sicher-
heit, Generationen und Konsumentenschutz zwei weitere Mitglieder unter Be-
rücksichtigung ihrer fachlichen Eignung zu bestellen. 

Bischofskonferenz, dem Evangelischen Oberkirchenrat A. B. und H. B., der 
Arbeitsgemeinschaft der Patientenanwälte, dem Fonds Gesundes Österreich, dem 
Österreichischen Zivilinvalidenverband, dem Kriegsopfer- und Behindertenver-
band Österreich, der ArGe Selbsthilfe Österreich, der Pharmig Vereinigung 
pharmazeutischer Unternehmen, der Austromed – Vereinigung der Medizinpro-
dukte-Unternehmen Österreich, den Medizinischen Universitäten und der Aka-
demie der Wissenschaften das Vorschlagsrecht zu. Weiters haben der Bundesmi-
nister für Finanzen, jede Landesregierung, der Österreichische Städtebund, der 
Österreichische Gemeindebund und jede der im Nationalrat vertretenen politi-
schen Parteien je ein Mitglied vorzuschlagen. Schließlich hat die Bundesministe-
rin für Gesundheit und Frauen einen Gesundheitsökonomen/eine Gesundheits-
ökonomin und ein weiteres Mitglied und der Bundesminister für soziale Sicher-
heit, Generationen und Konsumentenschutz zwei weitere Mitglieder unter Be-
rücksichtigung ihrer fachlichen Eignung zu bestellen. 

(3) bis (5) unverändert. (3) bis (5) unverändert. 
Aufsichtsbehörden Aufsichtsbehörden 

§ 448. (1) bis (3) unverändert. § 448. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Der Vertreter des Bundesministers für soziale Sicherheit, Generationen 

und Konsumentenschutz sowie der Vertreter der Bundesministerin für Gesundheit 
und Frauen können gegen Beschlüsse eines Verwaltungskörpers, die gegen eine 
Rechtsvorschrift verstoßen, der Vertreter des Bundesministers für Finanzen gegen 
Beschlüsse, welche die finanziellen Interessen des Bundes berühren, Einspruch 
mit aufschiebender Wirkung erheben. Der Vorsitzende hat die Durchführung des 
Beschlusses, gegen den Einspruch erhoben wurde, vorläufig aufzuschieben und 
die Entscheidung der Aufsichtsbehörde einzuholen. Die Aufsichtsbehörde hat die 
Entscheidung bei einem Einspruch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbe-
reich beider Bundesminister oder ausschließlich in den Wirkungsbereich des 
jeweils anderen Bundesministers fallen, im Einvernehmen mit dem anderen Bun-
desminister zu treffen. Bei einem Einspruch des Vertreters des Bundesministers 
für Finanzen hat die Aufsichtsbehörde die Entscheidung im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen sowie in Angelegenheiten, die in den Wir-
kungsbereich beider Bundesminister oder ausschließlich in den Wirkungsbereich 
des jeweils anderen Bundesministers fallen, im Einvernehmen mit dem anderen 
Bundesminister zu treffen. 

(4) Der Vertreter des Bundesministers für soziale Sicherheit, Generationen 
und Konsumentenschutz, der Vertreter der Bundesministerin für Gesundheit und 
Frauen sowie der Vertreter des Landeshauptmannes können gegen Beschlüsse 
eines Verwaltungskörpers, die gegen eine Rechtsvorschrift verstoßen, der Vertre-
ter des Bundesministers für Finanzen gegen Beschlüsse, welche die finanziellen 
Interessen des Bundes berühren, Einspruch mit aufschiebender Wirkung erheben. 
Der Vorsitzende hat die Durchführung des Beschlusses, gegen den Einspruch 
erhoben wurde, vorläufig aufzuschieben und die Entscheidung der Aufsichtsbe-
hörde einzuholen. Die Aufsichtsbehörde hat die Entscheidung bei einem Ein-
spruch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich beider Bundesminister 
oder ausschließlich in den Wirkungsbereich des jeweils anderen Bundesministers 
fallen, im Einvernehmen mit dem anderen Bundesminister zu treffen. Bei einem 
Einspruch des Vertreters des Bundesministers für Finanzen hat die Aufsichtsbe-
hörde die Entscheidung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
sowie in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich beider Bundesminister 
oder ausschließlich in den Wirkungsbereich des jeweils anderen Bundesministers 
fallen, im Einvernehmen mit dem anderen Bundesminister zu treffen. 

(5) unverändert. (5) unverändert. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Leistungen in der allgemeinen Krankenversicherung der Eisenbahnbediens-

teten 
Leistungen in der allgemeinen Krankenversicherung der Eisenbahnbediens-

teten 
§ 474. (1) Auf die bei der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Berg-

bau Versicherten, die nicht zu den im § 472 bezeichneten Personen gehören, sind 
die Bestimmungen der §§ 55 Abs.1 und 2, 59 bis 61, 61b, 62 bis 70 a, 71, 74 
Abs.1, 76 bis 78, 82 und 83 des Bundesgesetzes über die Kranken- und Unfall-
versicherung öffentlich Bediensteter mit den sich aus § 472 Abs. 2 Z 1 bis 3 erge-
benden Änderungen entsprechend anzuwenden, die Bestimmung des § 70 jedoch 
nur hinsichtlich der Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit und die Bestim-
mungen des § 74 Abs.1 nur hinsichtlich der Leistungen des ärztlichen Beistandes 
und des Hebammenbeistandes, der Heilmittel und Heilbehelfe und Pflege in einer 
Krankenanstalt. Die Bestimmungen der §§ 51 Abs. 1 Z 1 und 51e sind auf die im 
ersten Satz genannten Versicherten, soweit es sich um Personen handelt, die im 
Erkrankungsfall Anspruch auf Weiterzahlung ihrer Dienstbezüge durch mindes-
tens sechs Wochen haben, mit der Maßgabe anzuwenden, daß der Beitragssatz ab 
dem Beitragszeitraum Juli 1993 6,9 vH beträgt; für alle übrigen im ersten Satz 
genannten Versicherten gilt der im § 51 Abs. 1 Z. 1 lit. b oder f bezeichnete Bei-
tragssatz. Der Beitragssatz in der Krankenversicherung für Selbstversicherte mit 
Ausnahme der Selbstversicherten nach § 19a beträgt ab dem Beitragszeitraum 
Juli 1993 6,9 vH der Beitragsgrundlage. 

§ 474. (1) Auf die bei der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Berg-
bau Versicherten, die nicht zu den im § 472 bezeichneten Personen gehören, sind 
die Bestimmungen der §§ 55 Abs.1 und 2, 59 bis 61, 61b, 62 bis 70 a, 71, 74 
Abs.1, 76 bis 78, 82, 83 und 83a des Bundesgesetzes über die Kranken- und 
Unfallversicherung öffentlich Bediensteter mit den sich aus § 472 Abs. 2 Z 1 bis 
3 ergebenden Änderungen entsprechend anzuwenden, die Bestimmung des § 70 
jedoch nur hinsichtlich der Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit und die 
Bestimmungen des § 74 Abs.1 nur hinsichtlich der Leistungen des ärztlichen 
Beistandes und des Hebammenbeistandes, der Heilmittel und Heilbehelfe und 
Pflege in einer Krankenanstalt. Die Bestimmungen der §§ 51 Abs. 1 Z 1 und 51e 
sind auf die im ersten Satz genannten Versicherten, soweit es sich um Personen 
handelt, die im Erkrankungsfall Anspruch auf Weiterzahlung ihrer Dienstbezüge 
durch mindestens sechs Wochen haben, mit der Maßgabe anzuwenden, daß der 
Beitragssatz ab dem Beitragszeitraum Juli 1993 6,9 vH beträgt; für alle übrigen 
im ersten Satz genannten Versicherten gilt der im § 51 Abs. 1 Z. 1 lit. b oder f 
bezeichnete Beitragssatz. Der Beitragssatz in der Krankenversicherung für 
Selbstversicherte mit Ausnahme der Selbstversicherten nach § 19a beträgt ab 
dem Beitragszeitraum Juli 1993 6,9 vH der Beitragsgrundlage. 

(2) unverändert. (2) unverändert. 
Leistungen in der allgemeinen Krankenversicherung der Eisenbahnbediens-

teten 
Leistungen in der allgemeinen Krankenversicherung der Eisenbahnbediens-

teten 
§ 474. (1) Auf die bei der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Berg-

bau Versicherten, die nicht zu den im § 472 bezeichneten Personen gehören, sind 
die Bestimmungen der §§ 55 Abs.1 und 2, 59 bis 61, 61b, 62 bis 70a, 71, 74 
Abs.1, 76 bis 78, 82 und 83 des Bundesgesetzes über die Kranken- und Unfall-
versicherung öffentlich Bediensteter mit den sich aus § 472 Abs.2 Z.1 bis 3 erge-
benden Änderungen entsprechend anzuwenden, die Bestimmung des § 70 jedoch 
nur hinsichtlich der Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit und die Bestim-
mungen des § 74 Abs.1 nur hinsichtlich der Leistungen des ärztlichen Beistandes 
und des Hebammenbeistandes, der Heilmittel und Heilbehelfe und Pflege in einer 
Krankenanstalt. Die Bestimmungen der §§ 51 Abs. 1 Z 1 und 51e sind auf die im 
ersten Satz genannten Versicherten, soweit es sich um Personen handelt, die im 
Erkrankungsfall Anspruch auf Weiterzahlung ihrer Dienstbezüge durch mindes-

§ 474. (1) Auf die bei der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Berg-
bau Versicherten, die nicht zu den im § 472 bezeichneten Personen gehören, sind 
die Bestimmungen der §§ 55 Abs.1 und 2, 59 bis 61, 61b, 62 bis 70a, 71, 74 
Abs.1, 76 bis 78, 82 , 83 und 83a des Bundesgesetzes über die Kranken- und 
Unfallversicherung öffentlich Bediensteter mit den sich aus § 472 Abs.2 Z.1 
bis 3 ergebenden Änderungen entsprechend anzuwenden, die Bestimmung des 
§ 70 jedoch nur hinsichtlich der Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit und 
die Bestimmungen des § 74 Abs.1 nur hinsichtlich der Leistungen des ärztlichen 
Beistandes und des Hebammenbeistandes, der Heilmittel und Heilbehelfe und 
Pflege in einer Krankenanstalt. Die Bestimmungen der §§ 51 Abs. 1 Z 1 und 51e 
sind auf die im ersten Satz genannten Versicherten, soweit es sich um Personen 
handelt, die im Erkrankungsfall Anspruch auf Weiterzahlung ihrer Dienstbezüge 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
tens sechs Wochen haben, mit der Maßgabe anzuwenden, daß der Beitragssatz ab 
dem Beitragszeitraum Juli 1993 6,8 vH beträgt; für alle übrigen im ersten Satz 
genannten Versicherten gilt der im § 51 Abs. 1 Z. 1 lit. b oder f bezeichnete Bei-
tragssatz. Der Beitragssatz in der Krankenversicherung für Selbstversicherte mit 
Ausnahme der Selbstversicherten nach § 19a beträgt ab dem Beitragszeitraum 
Juli 1993 6,8 vH der Beitragsgrundlage. 

durch mindestens sechs Wochen haben, mit der Maßgabe anzuwenden, daß der 
Beitragssatz ab dem Beitragszeitraum Juli 1993 6,8 vH beträgt; für alle übrigen 
im ersten Satz genannten Versicherten gilt der im § 51 Abs. 1 Z. 1 lit. b oder f 
bezeichnete Beitragssatz. Der Beitragssatz in der Krankenversicherung für 
Selbstversicherte mit Ausnahme der Selbstversicherten nach § 19a beträgt ab 
dem Beitragszeitraum Juli 1993 6,8 vH der Beitragsgrundlage. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 
Anlage 1 Nr. 27 Anlage 1 Nr. 27 

 a) unverändert.  a) unverändert. 
 b) Bösartige Neubildungen des Kehlkopfes, der Lunge, des Rippenfelles 

und des Bauchfelles durch Asbest 
 b) Bösartige Neubildungen des Rippenfells, des Herzbeutels und des 

Bauchfells durch Asbest 
  c) Bösartige Neubildungen der Lunge durch Asbest 
  d) Bösartige Neubildungen des Kehlkopfes durch Asbest 

Anlage 1 Nr. 43 Anlage 1 Nr. 43 
Exogen-allergische Alveolitis mit objektiv nachweisbarem Funktionsverlust 

der Lunge, sofern das als ursächlich festgestellte Antigen tierischer oder pflanzli-
cher Abkunft bei der Erwerbstätigkeit von einem objektiv feststellbar bestimmen-
den Einfluß gewesen ist 

Exogen-allergische Alveolitis mit objektiv nachweisbarem Funktionsverlust 
der Lunge, sofern das als ursächlich festgestellte Antigen bei der Erwerbstätig-
keit von einem objektiv feststellbar bestimmenden Einfluß gewesen ist 

Anlage 1 Nr. 45 Anlage 1 Nr. 45 
Adenokarzinome der Nasenhaupt- und Nasennebenhöhlen durch Staub von 

Buchen- oder Eichenholz 
Adenokarzinome der Nasenhaupt- und Nasennebenhöhlen durch Staub von 

Hartholz 
Anlage 1 Nr. 51 Anlage 1 Nr. 51 

Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Akryl- oder Alkylaryloxide Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryloxide 
 Anlage 1 Nr. 53 
 Allergieinduzierte anaphylaktische Reaktio-

nen nach Latex-Sensibilisierung 
Alle Unternehmen 

 Schlussbestimmungen zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2006 
(66. Novelle) 

 § 628. (1) Es treten in Kraft: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  1. mit 1. Juli 2006 die §§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. g in der Fassung der Z 3, 31 

Abs. 3 Z 9, 31a Abs. 4, 103 Abs. 4, 122 Abs. 2 Z 2, 138 Abs. 1, 351i 
Abs. 4, 363 Abs. 1, 421 Abs. 1, 442 Abs. 2 und 474 Abs. 1 in der Fas-
sung der Z 29 sowie die Anlage 1 Nr. 27 lit. b bis d, Nr. 43, Nr. 45 und 
Nr. 53 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2006; 

 2. mit 1. Jänner 2007 die §§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. a und b, 67 Abs. 4 und 10 
sowie 335 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2006; 

 3. mit 1. Jänner 2009 § 474 Abs. 1 in der Fassung der Z 30 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2006; 

 4. rückwirkend mit 1. Jänner 2006 die §§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. g in der Fassung 
der Z 4 und 30 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2006; 

 5. rückwirkend mit 1. Jänner 2005 § 204 Abs. 2 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. xx/2006; 

 6. rückwirkend mit 1. Mai 2003 § 448 Abs. 4 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. xx/2006; 

 7. rückwirkend mit 1. Februar 1999 § 176 Abs. 1 Z 12 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2006; 

 8. rückwirkend mit 1. Jänner 1999 die §§ 176 Abs. 1 Z 5 und 13 sowie 201 
Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2006; 

 9. rückwirkend mit 1. August 1998 die Anlage 1 Nr. 51 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2006; 

 10. rückwirkend mit 1. September 1994 die §§ 363 Abs. 3 Z 2 und 365 
Abs. 3 in der Fassung der Z 25 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2006; 

 11. rückwirkend mit 1. April 1993 die §§ 363 Abs. 3 Z 1 und 365 Abs. 3 in 
der Fassung der Z 24 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2006; 

 12. rückwirkend mit 1. September 1990 § 176 Abs. 1 Z 11 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2006. 

 (2) Leidet die versicherte Person am 1. Juli 2006 an einer Krankheit, die erst 
auf Grund des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2006 als Berufskrankheit gilt, 
oder ist sie vor dem 1. Juli 2006 an einer solchen Krankheit gestorben, so sind an 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sie oder an ihre Hinterbliebenen die Leistungen der Unfallversicherung zu 
erbringen, wenn der Versicherungsfall nach dem 31. Dezember 1955 eingetreten 
ist; die Leistungen sind frühestens ab 1. Juli 2006 zu erbringen, wenn der Antrag 
bis zum Ablauf des 30. Juni 2007 gestellt wird; wird der Antrag nach dem 
30. Juni 2007 gestellt, so gebühren die Leistungen frühestens ab dem Tag der 
Antragstellung. 

 (3) Auf vor dem 1. Jänner 2007 in das Firmenbuch eingetragene Personen-
gesellschaften des Handelsrechts und Erwerbsgesellschaften sind für die Dauer 
der Firmenfortführung ohne dem nach § 19 Abs. 1 Z 2 und 3 Unternehmensge-
setzbuch vorgeschriebenen Rechtsformzusatz weiterhin die §§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. a 
in der Fassung des BGBl. I Nr. 138/1998 und 8 Abs. 1 Z 3 lit. b in der Fassung 
des BGBl. Nr. 411/1996 sowie die §§ 67 Abs. 10 und 335 Abs. 1 jeweils in der 
Fassung des BGBl. Nr. 741/1990 anzuwenden. 

Artikel 2 
Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Pflichtversicherung in der Krankenversicherung und in der Pensionsversi-
cherung 

Pflichtversicherung in der Krankenversicherung und in der Pensionsversi-
cherung 

§ 2. (1) 1. unverändert. § 2. (1) 1. unverändert. 
 2. die Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft, die persönlich haf-

tenden Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft, die Gesellschafter 
einer offenen Erwerbsgesellschaft und die persönlich haftenden Gesell-
schafter einer Kommandit-Erwerbsgesellschaft, sofern diese Gesellschaf-
ten Mitglieder einer der in Z.1 bezeichneten Kammern sind; 

 2. die Gesellschafter/Gesellschafterinnen einer offenen Gesellschaft und 
die persönlich haftenden Gesellschafter/Gesellschafterinnen einer 
Kommanditgesellschaft, sofern diese Gesellschaften Mitglieder einer der 
in Z.1 bezeichneten Kammern sind; 

 3. und 4. unverändert.  3. und 4. unverändert. 
(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 

Verwendung von Chipkarten Verwendung von Chipkarten 
§ 109. § 31c ASVG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass in der Satzung 

vorzusehen ist, von welchen anspruchsberechtigten Personen ein Service-Entgelt 
einzuheben ist. Die Satzung hat hiebei auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des 
Versicherungsträgers Bedacht zu nehmen. Die Einhebung erfolgt durch den Ver-
sicherungsträger. 

§ 104. § 31c ASVG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass in der Satzung 
vorzusehen ist, von welchen anspruchsberechtigten Personen ein Service-Entgelt 
einzuheben ist. Die Satzung hat hiebei auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des 
Versicherungsträgers Bedacht zu nehmen. Die Einhebung erfolgt durch den 
Versicherungsträger. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Soziale Maßnahmen Soziale Maßnahmen 

§ 162. (1) bis (3) unverändert. § 162. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Als Maßnahme im Sinne des Abs. 1 kann der Versicherungsträger über-

dies durch die Gewährung von Zuschüssen an die in Betracht kommenden Ein-
richtungen einer Gemeinde, einer Gebietskörperschaft, einer Landesgeschäftsstel-
le des Arbeitsmarktservice, des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen, 
eines Sozialversicherungsträgers sowie einer gesetzlichen beruflichen Vertretung 
der Dienstgeber und Dienstnehmer die Beschäftigung des Behinderten in einer 
geschützten Werkstätte bzw. in einer Einrichtung der Beschäftigungstherapie 
fördern. 

(4) Als Maßnahme im Sinne des Abs. 1 kann der Versicherungsträger über-
dies durch die Gewährung von Zuschüssen an die in Betracht kommenden Ein-
richtungen einer Gemeinde, einer Gebietskörperschaft, einer Landesgeschäfts-
stelle des Arbeitsmarktservice, des Bundesamtes für Soziales und Behinderten-
wesen, eines Sozialversicherungsträgers sowie einer gesetzlichen beruflichen 
Vertretung der Dienstgeber und Dienstnehmer die Beschäftigung des Behinder-
ten in einem Integrativen Betrieb und in einer Einrichtung der Beschäftigungs-
therapie fördern. 

(5) unverändert. (5) unverändert. 
Bestellung der Versicherungsvertreter Bestellung der Versicherungsvertreter 

§ 198. (1) Die Versicherungsvertreter sind von den geschäftsführenden Or-
ganen der örtlich und sachlich zuständigen gesetzlichen beruflichen Vertretungen 
der nach diesem Bundesgesetz Versicherten unter Bedachtnahme auf ihre fachli-
che Eignung und auf die einzelnen von den entsendeberechtigten Stellen jeweils 
zu vertretenden Berufsgruppen in die Verwaltungskörper des Versicherungsträ-
gers zu entsenden. Die gesetzlichen beruflichen Vertretungen haben die Entsen-
dung nach dem Mandatsergebnis der Wahl zu ihrem jeweiligen satzungsgebenden 
Organ, die Wirtschaftskammern jedoch nach dem Mandatsergebnis der Wahlen 
zu den Fachorganisationen (Fachvertretungen), nach dem System d'Hondt unter 
sinngemäßer Anwendung von Abs. 2 dritt- und vorletzter Satz vorzunehmen. Die 
Interessenvertretungen haben dabei im möglichsten Einvernehmen mit den wahl-
werbenden Gruppen vorzugehen. Soweit Versicherungsvertreter für Landesstel-
lenausschüsse zu nominieren sind, ist das Wahlergebnis auf Landesebene zu be-
rücksichtigen. Bestehen solche Interessenvertretungen nicht, so sind die Versiche-
rungsvertreter von der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz zu entsenden. Die gleichzeitige Entsendung ein und derselben 
Person als Versicherungsvertreter sowohl in die Kontrollversammlung als auch in 
die Generalversammlung desselben Versicherungsträgers ist unzulässig. 

§ 198. (1) Die Versicherungsvertreter sind von den geschäftsführenden Or-
ganen der örtlich und sachlich zuständigen gesetzlichen beruflichen Vertretungen 
der nach diesem Bundesgesetz Versicherten unter Bedachtnahme auf ihre fachli-
che Eignung und auf die einzelnen von den entsendeberechtigten Stellen jeweils 
zu vertretenden Berufsgruppen in die Verwaltungskörper des Versicherungsträ-
gers zu entsenden. Hiebei ist durch ein ausgewogenes Verhältnis an Versiche-
rungsvertreterinnen und Versicherungsvertretern auf das Erreichen der Ge-
schlechterparität in den Verwaltungskörpern Bedacht zu nehmen. Die gesetzli-
chen beruflichen Vertretungen haben die Entsendung nach dem Mandatsergebnis 
der Wahl zu ihrem jeweiligen satzungsgebenden Organ, die Wirtschaftskammern 
jedoch nach dem Mandatsergebnis der Wahlen zu den Fachorganisationen 
(Fachvertretungen), nach dem System d'Hondt unter sinngemäßer Anwendung 
von Abs. 2 dritt- und vorletzter Satz vorzunehmen. Die Interessenvertretungen 
haben dabei im möglichsten Einvernehmen mit den wahlwerbenden Gruppen 
vorzugehen. Soweit Versicherungsvertreter für Landesstellenausschüsse zu no-
minieren sind, ist das Wahlergebnis auf Landesebene zu berücksichtigen. Beste-
hen solche Interessenvertretungen nicht, so sind die Versicherungsvertreter von 
der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz zu 
entsenden. Die gleichzeitige Entsendung ein und derselben Person als Versiche-
rungsvertreter sowohl in die Kontrollversammlung als auch in die Generalver-
sammlung desselben Versicherungsträgers ist unzulässig. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) bis (6) unverändert. (2) bis (6) unverändert. 
 Schlussbestimmungen zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2006 

 § 314. Es treten in Kraft: 
 1. mit 1. Juli 2006 § 198 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. xx/2006; 
 2. mit 1. Jänner 2007 § 2 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. xx/2006; 
 3. rückwirkend mit 1. Jänner 1999 § 162 Abs. 4 in der Fassung des Bun-

desgesetzes BGBl. I Nr. xx/2006. 
 (2) Auf vor dem 1. Jänner 2007 in das Firmenbuch eingetragene Personen-

gesellschaften des Handelsrechts und Erwerbsgesellschaften ist für die Dauer der 
Firmenfortführung ohne dem nach § 19 Abs. 1 Z 2 und 3 Unternehmensgesetz-
buch vorgeschriebenen Rechtsformzusatz weiterhin § 2 Abs. 1 Z 2 in der Fas-
sung des BGBl. Nr. 741/1990 anzuwenden. 

Artikel 3 
Änderungen des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Sicherung der Beiträge; Haftung für Beitragsschuldigkeiten Sicherung der Beiträge; Haftung für Beitragsschuldigkeiten 
§ 38. (1) bis (7) unverändert. § 38. (1) bis (7) unverändert. 
(8) Die zur Vertretung juristischer Personen oder Personenhandelsgesell-

schaften (offene Handelsgesellschaft, offene Erwerbsgesellschaft, Kommanditge-
sellschaft, Kommandit-Erwerbsgesellschaft) berufenen Personen und die gesetzli-
chen Vertreter natürlicher Personen haften im Rahmen ihrer Vertretungsmacht 
neben den durch sie vertretenen Beitragsschuldnern für die von diesen zu entrich-
tenden Beiträge insoweit, als die Beiträge infolge schuldhafter Verletzung der den 
Vertretern auferlegten Pflichten nicht eingebracht werden können. Vermögens-
verwalter haften, soweit ihre Verwaltung reicht, entsprechend. 

(8) Die zur Vertretung juristischer Personen oder Personenhandelsgesell-
schaften (offene Gesellschaft, Kommanditgesellschaft) berufenen Personen und 
die gesetzlichen Vertreter natürlicher Personen haften im Rahmen ihrer Vertre-
tungsmacht neben den durch sie vertretenen Beitragsschuldnern für die von die-
sen zu entrichtenden Beiträge insoweit, als die Beiträge infolge schuldhafter 
Verletzung der den Vertretern auferlegten Pflichten nicht eingebracht werden 
können. Vermögensverwalter haften, soweit ihre Verwaltung reicht, entspre-
chend. 

Soziale Maßnahmen der Rehabilitation Soziale Maßnahmen der Rehabilitation 
§ 149a. (1) bis (3) unverändert. § 149a. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Als Maßnahme im Sinne des Abs. 1 kann der Versicherungsträger über-

dies durch die Gewährung von Zuschüssen an die in Betracht kommenden Ein-
richtungen einer Gemeinde, einer Gebietskörperschaft, des Arbeitsmarktservice, 
des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen sowie eines Sozialversiche-

(4) Als Maßnahme im Sinne des Abs. 1 kann der Versicherungsträger über-
dies durch die Gewährung von Zuschüssen an die in Betracht kommenden Ein-
richtungen einer Gemeinde, einer Gebietskörperschaft, des Arbeitsmarktservice, 
des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen sowie eines Sozialversiche-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
rungsträgers die Beschäftigung des Versehrten in einer geschützten Werkstätte 
bzw. in einer Einrichtung der Beschäftigungstherapie fördern. 

rungsträgers die Beschäftigung des Versehrten in einem integrativen Betrieb und 
in einer Einrichtung der Beschäftigungstherapie fördern. 

(5) unverändert. (5) unverändert. 
Soziale Maßnahmen Soziale Maßnahmen 

§ 154. (1) bis (3) unverändert. § 154. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Als Maßnahme im Sinne des Abs. 1 kann der Versicherungsträger über-

dies durch die Gewährung von Zuschüssen an die in Betracht kommenden Ein-
richtungen einer Gemeinde, einer Gebietskörperschaft, einer Landesgeschäftsstel-
le des Arbeitsmarktservice, des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen, 
eines Sozialversicherungsträgers sowie einer gesetzlichen beruflichen Vertretung 
der Dienstgeber und Dienstnehmer die Beschäftigung des Behinderten in einer 
geschützten Werkstätte bzw. in einer Einrichtung der Beschäftigungstherapie 
fördern. 

(4) Als Maßnahme im Sinne des Abs. 1 kann der Versicherungsträger über-
dies durch die Gewährung von Zuschüssen an die in Betracht kommenden Ein-
richtungen einer Gemeinde, einer Gebietskörperschaft, einer Landesgeschäfts-
stelle des Arbeitsmarktservice, des Bundesamtes für Soziales und Behinderten-
wesen, eines Sozialversicherungsträgers sowie einer gesetzlichen beruflichen 
Vertretung der Dienstgeber und Dienstnehmer die Beschäftigung des Behinder-
ten in einem integrativen Betrieb und in einer Einrichtung der Beschäftigungs-
therapie fördern. 

(5) unverändert. (5) unverändert. 
Bestellung der Versicherungsvertreter Bestellung der Versicherungsvertreter 

§ 186. (1) Die Versicherungsvertreter sind von den geschäftsführenden Or-
ganen der örtlich und sachlich zuständigen gesetzlichen beruflichen Vertretungen 
der nach diesem Bundesgesetz Versicherten im Wege der Präsidentenkonferenz 
der Landwirtschaftskammern Österreichs, jeweils nach Maßgabe des Abs. 2, 
unter Bedachtnahme auf ihre fachliche Eignung in die Verwaltungskörper des 
Versicherungsträgers zu entsenden. Stichtag für die Entsendung ist der 1. Juli des 
dem Beginn der Funktionsperiode (§ 190) vorangegangenen Kalenderjahres. 

§ 186. (1) Die Versicherungsvertreter sind von den geschäftsführenden Or-
ganen der örtlich und sachlich zuständigen gesetzlichen beruflichen Vertretungen 
der nach diesem Bundesgesetz Versicherten im Wege der Präsidentenkonferenz 
der Landwirtschaftskammern Österreichs, jeweils nach Maßgabe des Abs. 2, 
unter Bedachtnahme auf ihre fachliche Eignung in die Verwaltungskörper des 
Versicherungsträgers zu entsenden. Hiebei ist durch ein ausgewogenes Verhält-
nis an Versicherungsvertreterinnen und Versicherungsvertretern auf das Errei-
chen der Geschlechterparität in den Verwaltungskörpern Bedacht zu nehmen. 
Stichtag für die Entsendung ist der 1. Juli des dem Beginn der Funktionsperiode 
(§ 190) vorangegangenen Kalenderjahres. 

(2) bis (5) unverändert. (2) bis (5) unverändert. 
 Schlussbestimmungen zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2006 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 § 304. (1) Es treten in Kraft: 

 1. mit 1. Juli 2006 § 186 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2006; 

 2. mit 1. Jänner 2007 § 38 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2006; 

 3. rückwirkend mit 1. Jänner 1999 die §§ 149a Abs. 4 und 154 Abs. 4 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2006. 

 (2) Auf vor dem 1. Jänner 2007 in das Firmenbuch eingetragene Personen-
gesellschaften des Handelsrechts und Erwerbsgesellschaften ist für die Dauer der 
Firmenfortführung ohne dem nach § 19 Abs. 1 Z 2 und 3 Unternehmensgesetz-
buch vorgeschriebenen Rechtsformzusatz weiterhin § 38 Abs. 8 in der Fassung 
des BGBl. Nr. 741/1990 anzuwenden. 

Artikel 4 
Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 

Verwendung von Chipkarten Verwendung von Chipkarten 
§ 86. § 31c ASVG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass in der Satzung 

vorzusehen ist, von welchen anspruchsberechtigten Personen ein Service-Entgelt 
einzuheben ist. Die Satzung hat hiebei auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der 
Versicherungsanstalt Bedacht zu nehmen. 

§ 83a. § 31c ASVG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass in der Satzung 
vorzusehen ist, von welchen anspruchsberechtigten Personen ein Service-Entgelt 
einzuheben ist. Die Satzung hat hiebei auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der 
Versicherungsanstalt Bedacht zu nehmen. 

Entsendung der Versicherungsvertreter Entsendung der Versicherungsvertreter 
§ 133. (1) Die Versicherungsvertreter aus der Gruppe der Dienstnehmer sind 

für Landesstellenausschüsse vom zuständigen Landeshauptmann, für die übrigen 
Verwaltungskörper vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu 
entsenden. Die entsendeberechtigten Stellen haben hiezu Vorschläge des Öster-
reichischen Gewerkschaftsbundes einzuholen, welche dieser im Einvernehmen 
mit der in Betracht kommenden Gewerkschaft zu erstatten hat. Die Versiche-
rungsvertreter aus der Gruppe der Dienstgeber sind für Landesstellenausschüsse 
vom zuständigen Landeshauptmann im Einvernehmen mit der zuständigen Fi-
nanzlandesbehörde, für die übrigen Verwaltungskörper vom Bundeskanzler im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen zu entsenden. Kommt ein 
Einvernehmen zwischen dem Landeshauptmann und der Finanzlandesbehörde 
nicht zustande, so entsendet auf Antrag einer dieser beiden Stellen der Bundes-
kanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen die Dienstgeber-

§ 133. (1) Die Versicherungsvertreter aus der Gruppe der Dienstnehmer 
sind für Landesstellenausschüsse vom zuständigen Landeshauptmann, für die 
übrigen Verwaltungskörper vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales zu entsenden. Die entsendeberechtigten Stellen haben hiezu Vorschläge 
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes einzuholen, welche dieser im Ein-
vernehmen mit der in Betracht kommenden Gewerkschaft zu erstatten hat. Die 
Versicherungsvertreter aus der Gruppe der Dienstgeber sind für Landesstellen-
ausschüsse vom zuständigen Landeshauptmann im Einvernehmen mit der zu-
ständigen Finanzlandesbehörde, für die übrigen Verwaltungskörper vom Bun-
deskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen zu entsen-
den. Kommt ein Einvernehmen zwischen dem Landeshauptmann und der Fi-
nanzlandesbehörde nicht zustande, so entsendet auf Antrag einer dieser beiden 
Stellen der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finan-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
vertreter. Bei der Entsendung ist auf die fachliche Eignung Bedacht zu nehmen. 
Die gleichzeitige Entsendung ein und derselben Person als Versicherungsvertreter 
sowohl in die Kontrollversammlung als auch in die Generalversammlung der 
Versicherungsanstalt ist unzulässig. 

zen die Dienstgebervertreter. Bei der Entsendung ist auf die fachliche Eignung 
und durch ein ausgewogenes Verältnis an Versicherungsvertreterinnen und Ver-
sicherungsvertreter auf das Erreichen der Geschlechterparität in den Verwal-
tungskörpern Bedacht zu nehmen. Die gleichzeitige Entsendung ein und dersel-
ben Person als Versicherungsvertreter sowohl in die Kontrollversammlung als 
auch in die Generalversammlung der Versicherungsanstalt ist unzulässig. 

(2) bis (5) unverändert. (2) bis (5) unverändert. 
Schlussbestimmung zu Art. 9 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 155/2005 Schlussbestimmung zu Art. 9 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 155/2005 

§ 214. Die §§ 60 samt Überschrift,  69 Abs. 3 und 4 sowie 128 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 155/2005 treten mit 1. Jänner 2006 in Kraft. 

§ 215. Die §§ 60 samt Überschrift, 69 Abs. 3 und 4 sowie 128 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 155/2005 treten mit 1. Jänner 2006 in 
Kraft. 

 Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2006 
 § 216. § 133 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2006 

tritt mit 1. Juli 2006 in Kraft. 

Artikel 5 

Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 
Ohne Titel - (Rahmenfristerstreckung) Ohne Titel - (Rahmenfristerstreckung) 

§ 15. (1) und (2) unverändert. § 15. (1) und (2) unverändert. 
(3) Die Rahmenfrist verlängert sich weiters um Zeiträume, in denen der Ar-

beitslose im Inland 
(3) Die Rahmenfrist verlängert sich weiters um Zeiträume, in denen der Ar-

beitslose im Inland 
 1. bis 4. unverändert.  1. bis 4. unverändert. 
 5. Kinderbetreuungsgeld bezogen hat.  5. ein behindertes Kind gepflegt hat und gemäß § 18a ASVG in der Pensi-

onsversicherung versichert war; 
  6. Kinderbetreuungsgeld bezogen hat. 

(4) bis (7) unverändert. (4) bis (7) unverändert. 
Abschnitt 4 Abschnitt 4 

Krankenversicherung der Leistungsbezieher Krankenversicherung der Leistungsbezieher 
§ 40. (1) und (2) unverändert. § 40. (1) und (2) unverändert. 
(3) Die Bezieher von Leistungen gemäß § 6 Z 1 bis 3, 6 und 7 sind überdies 

während der Zeit zwischen dem Ende der Anspruchsberechtigung auf die Leis-
(3) Die Bezieher von Leistungen gemäß § 6 Z 1 bis 3, 6 und 7 sind überdies 

während der Zeit zwischen dem Ende der Anspruchsberechtigung auf die Leis-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
tungen der Krankenversicherung und dem Beginn (Wiederbeginn) des Anspru-
ches auf eine Leistung gemäß § 6 Z 1 bis 3, 6 und 7 im Anschluss an die Schutz-
frist des § 122 Abs. 2 Z 2 ASVG für längstens sieben Tage und in den übrigen 
Fällen für längstens 28 Tage in gleicher Weise wie während der Schutzfrist des 
§ 122 Abs. 2 ASVG krankenversichert. 

tungen der Krankenversicherung und dem Beginn (Wiederbeginn) des Anspru-
ches auf eine Leistung gemäß § 6 Z 1 bis 3, 6 und 7 bei fehlender Schutzfrist 
nach § 122 Abs. 2 Z 2 ASVG für längstens sechs Wochen in gleicher Weise wie 
während der Schutzfrist des § 122 Abs. 2 ASVG krankenversichert. 

Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
§ 41. (1) Das Krankengeld gebührt in der Höhe des letzten Leistungsbezuges 

nach diesem Bundesgesetz. Als Wochengeld gebührt ein Betrag in der Höhe des 
um 80 vH erhöhten Leistungsbezuges nach diesem Bundesgesetz, bei Beziehern 
von Weiterbildungsgeld jedoch in der Höhe, die sich gemäß § 162 Abs. 3 und 4 
ASVG aus dem Arbeitsverdienst ergibt, der dem Bezug von Weiterbildungsgeld 
vorangeht. Die §§ 126 Abs. 1 und 139 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes gelten sinngemäß. 

§ 41. (1) Das Krankengeld gebührt in der Höhe des letzten Leistungsbezu-
ges nach diesem Bundesgesetz. Als Wochengeld gebührt ein Betrag in der Höhe 
des um 80 vH erhöhten Leistungsbezuges nach diesem Bundesgesetz, bei Bezie-
hern von Weiterbildungsgeld jedoch in der Höhe, die sich gemäß § 162 Abs. 3 
und 4 ASVG aus dem Arbeitsverdienst ergibt, der dem Bezug von Weiterbil-
dungsgeld vorangeht. Wenn es für die Bezieherinnen einer Notstandshilfe güns-
tiger ist, ist das Wochengeld mit der Maßgabe nach § 162 Abs. 3 ASVG zu be-
rechnen, dass für Zeiten des Bezuges einer Leistung nach dem KBGG, diesem 
Bundesgesetz oder dem Karenzgeldgesetz die jeweils bezogene Leistung als 
Arbeitsverdienst heranzuziehen ist. Die §§ 126 Abs. 1 und 139 Abs. 3 des All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes gelten sinngemäß. 

(2) bis (4) unverändert (2) bis (4) unverändert 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 79. (1) bis (88) unverändert. § 79. (1) bis (88) unverändert. 
 „(89) § 15 Abs. 3, § 40 Abs. 3 und § 41 Abs. 1 in der Fassung des Bundes-

gesetzes BGBl. I Nr. xx/2006 treten mit 1. Juli 2006 in Kraft. 
Außerkrafttreten Außerkrafttreten 

§ 80. (1) bis (9) unverändert. § 80. (1) bis (9) unverändert. 
(10) § 15 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2000 

tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2006 außer Kraft; er ist jedoch auf laufende 
Fälle weiter anzuwenden. 

(10) § 15 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2000 
tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2007 außer Kraft; er ist jedoch auf laufende 
Fälle weiter anzuwenden. 

(11) und (12) unverändert. (11) und (12) unverändert. 

Artikel 6 
Änderung des Sonderunterstützungsgesetzes 

§ 18. (1) und (2) unverändert. § 18. (1) und (2) unverändert. 



 
22 von 22 

1408 der B
eilagen X

X
II. G

P - R
egierungsvorlage - TG

Ü
 (M

aterialien) 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Von Ansprüchen auf Sonderunterstützung ist ein Beitrag von 3 vH für 

die anteilige Tragung der gemäß § 447g Abs. 3 Z 1 des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes für die Ersatzzeiten in der Pensionsversicherung zu überwei-
senden teilweisen Aufwandsabgeltung einzubehalten. Dies gilt nicht für Ansprü-
che gemäß Art. IV Abs. 3, deren Geltendmachung vor dem 1. April 1996 liegt. 
Für Ansprüche gemäß Art. IV Abs. 3, deren Geltendmachung nach dem 31. März 
1996 liegt, beträgt dieser Beitrag 10,25 vH. 

(3) Von den Ansprüchen auf Sonderunterstützung ist von der Versicherungs-
anstalt für Eisenbahnen und Bergbau ein Beitrag von 3 vH für die anteilige Tra-
gung der gemäß § 447g Abs. 3 Z 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
für die teilweise Abgeltung des Aufwandes für die Ersatzzeiten in der Pensions-
versicherung einzubehalten. Dies gilt nicht für Ansprüche gemäß Art. IV Abs. 3, 
deren Geltendmachung vor dem 1. April 1996 liegt. Für Ansprüche gemäß 
Art. IV Abs. 3, deren Geltendmachung nach dem 31. März 1996 liegt, beträgt 
dieser Beitrag 10,25 vH. 

(4) Der Arbeitgeber des knappschaftlichen Betriebes, bei dem der Sonderun-
terstützungsbezieher vor Eintritt der Arbeitslosigkeit beschäftigt war, hat einen 
Beitrag in der Höhe von 12,55 vH der ausbezahlten Sonderunterstützung zu zah-
len. Dieser Beitrag ist für die anteilige Tragung der gemäß § 447g Abs. 3 Z 1 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes für die Ersatzzeiten in der Pensionsver-
sicherung zu überweisenden teilweisen Aufwandsabgeltung zu verwenden. Die 
Vorschreibung erfolgt quartalsweise durch die auszahlende Stelle, wobei das für 
die Beitragseinhebung zur Krankenversicherung maßgebende Verfahren gilt. 

(4) Der Arbeitgeber des knappschaftlichen Betriebes, bei dem der Sonderun-
terstützungsbezieher vor Eintritt der Arbeitslosigkeit beschäftigt war, hat einen 
Beitrag in der Höhe von 12,55 vH der ausbezahlten Sonderunterstützung an die 
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau zu zahlen. Dieser Beitrag ist 
für die anteilige Abgeltung des Aufwandes für die Ersatzzeiten in der Pensions-
versicherung zu verwenden. Die Vorschreibung erfolgt quartalsweise durch die 
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau, wobei das für die Bei-
tragseinhebung zur Krankenversicherung maßgebende Verfahren gilt. 

Artikel V Artikel V 
Wirksamkeitsbeginn Wirksamkeitsbeginn 

 (1) bis (18) unverändert.  (1) bis (18) unverändert. 
 (19) § 18 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xx/2006 treten rückwirkend mit 1. Jänner 2005 in Kraft. 
 


